
 

Verkehrsverbindungen: 
Rathaus Weißensee 
Bus X54, 255, 259 
Berliner Allee/Rennbahnstraße 
Tram 12, 27, Bus 156 

 
Eingang  
vom Hof 

 
 

Bankverbindungen: 
Berliner Sparkasse 
Berliner Bank 
Postbank Berlin 

 
IBAN  DE06 1005 0000 4163 6100 01 
IBAN  DE24 1007 0848 0513 1644 00 
IBAN  DE20 1001 0010 0246 1761 04 

 
BIC  BELADEBEXXX 
BIC  DEUTDEDB110 
BIC  PBNKDEFF100 

 
 

Bezirksamt Pankow von Berlin  

Abteilung Schule, Sport, Facility Management  
und Gesundheit 
Der Bezirksstadtrat 
 

 

 

Bezirksamt Pankow, Postfach 730 113, 13062 Berlin (Postanschrift)  
 
 
Rudolf-Dörrier-Grundschule 
Gesamtelternvertretung 
Kastanienallee 59 
 
13158 Berlin 
 

 Geschäftszeichen 
BzStR SchulSportFMG 

(bitte immer angeben) 

Bearbeiter/in 

Herr Dr. Kühne 

Dienstgebäude: 
Berliner Allee 252  
Ortsteil Weißensee 

Zimmer 116/116a 

Telefon  (030) 90295- 7300  

 Vermittlung 90295 - 0 

Telefax  (030) 90295- 7816  

E-Mail: torsten.kuehne@ 
 ba-pankow.berlin.de 

(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur) 

Datum:                 17.11.2017 
  

 
 
 
Schulreinigung 

Ihr Schreiben vom 13.10.2017 

Sehr geehrte Frau Meinunger, sehr geehrte Frau von Waldowski,  
sehr geehrter Herr Sperling, 
 
Für Ihr Schreiben vom 13. Oktober möchte ich Ihnen danken. Nach einer vertiefenden 
Prüfung der Vorgänge möchte ich Ihnen eine ausführliche Antwort zukommen lassen. 
 
Ich möchte nochmal kurz die Chronologie der Ereignisse eingehen. Wie Sie bereits wissen, 
wurde die Firma 3B Dienstleistungen Berlin GmbH zum TV Beitrag des Team Wallraff vom 
9.10.17 zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert. Hierzu fand im Weiteren am 
16.10.17 das Auswertungsgespräch mit der Firmenleitung statt. 
Die Firma 3B Dienstleistungen Berlin räumt ein, dass der Beitrag des Team Wallraff ein 
Versagen des firmeninternen Qualitätsmanagement aufgezeigt hat. Die Firmenleitung sprach 
Ihr Bedauern gegenüber der Schule, den Eltern und dem Bezirksamt aus. 
Die Firma 3B ist unverzüglich nach Ausstrahlung des TV Beitrages mit der Schulleitung in 
Verbindung getreten, um eine sofortige Verbesserung der Situation anzustreben. Es wurde 
die sofortige Nachschulung der eingesetzten Mitarbeiter veranlasst. Weiter wurde die 
komplette Desinfektion der Sanitärbereiche am 11. und 12.10.17 und die Messung der 
Keimbelastung in der Schule durchgeführt. Die Ergebnisse der Messung waren für den 
Schulbetrieb unbedenklich. 
Die Firma 3B informierte über weitere Maßnahmen, die zur stetigen Verbesserung des 
Qualitätsmanagement eingeführt werden. So werden die Schulungen auf Videobasis in 
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mehreren Sprachen umgestellt und es wird ein objektives Web basiertes 
Qualitätsmesssystem eingeführt. 
Unter Betrachtung des Gesamtauftrages, den die Firma 3B für viele Einrichtungen des 
Bezirkes Pankow durchaus zufriedenstellend erbringt und unter Beachtung, dass der Vertrag 
für Ihre Schule am 31.10.17 auslaufen sollte, hat das Bezirksamt Pankow von einer 
außerordentlichen Kündigung in der Folge abgesehen. Die im TV Beitrag zu sehenden 
Vorkommnisse wurden vor dem Hintergrund der langjährigen Erfahrungen mit der Firma 3B 
bewertet. 
In der europaweiten Ausschreibung zur Neuvergabe der Reinigungsleistungen ab November 
2017, erhielt für die Rudolf-Dörrier-Grundschule die Firma Gebäude- und Sicherheitsservice 
GmbH, Wollenberger Str. 2, in 13053 Berlin, am 16.10.17 den Zuschlag. 
 
Grundsätzlich möchte ich für die Prüfung der hier betrachteten Vorgänge folgendes 
anmerken. Die Firma 3B ist nach ISO 9001 zertifiziert. Dabei handelt es sich um eine 
objektiv prüfbare Norm, die beschreibt, welchen Anforderungen das Managementsystem 
eines Unternehmens genügen muss, um einem bestimmten Standard bei der Umsetzung 
des Qualitätsmanagements zu entsprechen. Ein Unternehmen, welches die genannte 
Zertifizierung anstrebt, muss also nachweisbar entsprechende Strukturen schaffen und 
Prozesse vorantreiben, um ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau zu halten. 
Da die Zertifizierungen zeitlich befristet sind, muss die Firma darüber hinaus fortlaufend 
nachweisen, dass der Dienstleistungsprozess von der Planung über die Durchführung bis zur 
firmeninternen Prüfung und der stetigen Arbeit an Verbesserungen einem transparenten 
Qualitätsmanagement unterliegt. 
So kann die Firma 3B beispielsweise nachweisen, dass die Mitarbeiter die Einweisung in das 
firmeninterne Vier-Farb-System (vier Farben bei Eimer und Lappen für die unterschiedlichen 
Hygieneanforderungen) erhalten und schriftlich bestätigt haben. 
In der Gesamtbetrachtung hat sich das Bezirksamt – trotz der Schwere des Vorfalles – 
entschlossen, die Firma 3B nicht grundsätzlich von Ausschreibungen auszuschließen. 
 
Grundsätzlich zur Ausschreibung- und Vergabepraxis bei Reinigungsleistungen kann ich 
mitteilen, dass es des TV Beitrages nicht ausdrücklich bedurfte, um die Praxis der Vergabe 
der Reinigungsleistungen durch das Bezirksamt Pankow von Berlin einer Prüfung zu 
unterziehen. Dies ist vielmehr der ständige Anspruch an die Tätigkeit der Beschäftigten im 
Schulamt und in der Immobilienverwaltung. 
Wie Sie wissen verpflichtet die Landeshaushaltsordnung Berlin das Bezirksamt Pankow von 
Berlin zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Damit liegt es nicht im Ermessen der 
Immobilienverwaltung, Aufträge an andere als die wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben. 
Die hinlänglich verbreitete Auffassung, dass damit dann der billigste Anbieter gemeint ist, 
entspricht jedoch nicht der Realität.  
Die Vergabe von Reinigungsleistungen in einer europaweiten Ausschreibung ist ein 
langwieriges und streng formalisiertes Verfahren. Über mehrere Stufen wird dabei geprüft, 
ob die eingereichten Angebote den formellen Anforderungen entsprechen, ob die Bieter über 
die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit verfügen und ob die 
Angebote entsprechend auskömmlich kalkuliert sind. Dann erst kommt der Preis als 
Wertungskriterium in die Betrachtung. 
In dem kürzlich zu Ende gegangenen Vergabeverfahren wurden beispielsweise die 
Zuschläge in der genannten Vorgehensweise auf Angebote erteilt, die bis zu 30 % über den 
niedrigsten Angeboten lagen. 
Bei der Prüfung der Auskömmlichkeit werden sowohl die Höhe des Angebotspreises als 
auch die ihm zugrundliegenden Eckdaten wie beispielsweise die Reinigungsleistung und 
damit die kalkulierte Zeit einer intensiven Prüfung unterzogen und regelmäßig wird die 
Vergabestelle von Bietern angegriffen, die wegen der in der Prüfung festgestellten 
unauskömmlichen Kalkulation ausgeschlossen wurden. 
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Bezüglich der Schulreinigung müssen in jedem Fall eine Vielzahl von Aspekten 
herangezogen werden. Im Einzelfall ist der Nachweis über nicht erbrachte bzw. auskömmlich 
erbrachte Reinigungsleistungen teilweise schwierig. So wird beispielsweise an einem 
regnerischen Nachmittag beklagt, dass eine Schule verdreckt sei. Demgegenüber verweist 
die Reinigungsfirma darauf, dass jedoch vor Schulbeginn die Leistung vertragsgemäß 
erbracht und durch die Schule abgenommen wurde. Bei Beschwerden über die Reinigung 
von Schultoiletten wird teilweise auch auf die alte Bausubstanz hingewiesen, die die Ursache 
für Geruchsbelästigungen darstellt. Auftretende Probleme müssen also nicht allein an einer 
mangelhaften Reinigung liegen. 
 
Die von Ihnen ins Gespräch gebrachte „Totalkontrolle“, während der Ausführung der 
Reinigungsleistung, kann derzeit leider weder ökonomisch gestaltet noch faktisch umgesetzt 
werden. Im Bezirk Pankow ist festgelegt, dass die erbrachten Reinigungsleistungen täglich 
durch einen Vertreter der Schule – in aller Regel durch den Hausmeister – kontrolliert und 
deren ordnungsgemäße Erbringung schriftlich bestätigt werden müssen. Diese 
Leistungsabnahme ist damit das Kernelement bei der Vermeidung von 
Reinigungsproblemen. Bei festgestellten Mängeln kann die unverzügliche Beseitigung 
verlangt werden. Kommt es im Gespräch zwischen Schule und Reinigungsfirma zu keiner 
Einigung, muss die im Bezirksamt für die Vertragsdurchführung zuständige 
Immobilienverwaltung schriftlich informiert werden. Hier können daraufhin die aus dem 
Vertrag möglichen Sanktionen gegen die Reinigungsfirma verhängt werden. Das reicht von 
gemeinsamen Ortsterminen über klärende Gespräche mit der Firmenleitung, möglichen 
Entgeltkürzungen, dem Austausch der eingesetzten Reinigungskräfte bis hin zur fristlosen 
Kündigung. 
Das Bezirksamt denkt zwar durchaus auch über eigenes Qualitätsmanagement nach. 
Allerdings muss ich hier ehrlicherweise darauf hinweisen, dass dafür zusätzliche personelle 
und finanzielle Ressourcen nötig sind, die im Augenblick nicht zur Verfügung stehen. 
 
Im Rahmen der gesetzlichen und haushaltsrechtlichen Gegebenheiten setzt sich der Bezirk 
Pankow wie dargestellt für eine stetige Verbesserung der Reinigungssituationen in allen 
Einrichtungen ein. Aus gegebenem Anlass habe ich in der letzten Sitzung bei der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) den Vorschlag, analog dem 
Schulessen mit Fixpreisen und Musterausschreibungen zu arbeiten, erneut ins Gespräch 
gebracht. Darüber hinaus wurde diskutiert, die Kosten für die externe Vergabe der 
Reinigungsleistungen und die Kosten für die Einstellung eigener Mitarbeiter für die 
Schulreinigung vergleichend gegenüberzustellen und über eigenes Personal nachzudenken. 
Die Erfahrungen aus Pankow zeigen, dass dort, wo eine personelle Kontinuität vorherrscht, 
auch zufriedenstellende Reinigungsleistungen erbracht werden, auch bei externen Firmen. 
Oft aber sorgt eine hohe personelle Fluktuation für Probleme. 
 
Beiliegend übersende ich Ihnen auch eine aktuelle Kleine Anfrage zum Thema, wo Sie 
weitere Informationen zu den beauftragten Leistungen finden können. Ich hoffe, dass Sie 
meine ausführliche Antwort wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Ich stehe für einen weiteren 
Informationsaustausch gern bereit. 
 
Freundliche Grüße 
 

 
Dr. Torsten Kühne 
 
Anlage: 
Kleine Anfrage vom 2.11.2017 
 


